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 Rüsselsheim, den 23.01.2018 
 
 

BEKANNTMACHUNG 

 
der 15. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 

 
am Donnerstag, den 01.02.2018, 18:00 Uhr 

 
Rathaus, Großer Sitzungssaal 

 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgeranhörung (max. ½ Stunde) zu den 
Punkten der Tagesordnung statt. 
 

Tagesordnung 
 

DS-NR. TOP 
 
 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 
 
276/16-
21 

2 Haushaltssatzung 2018 – 1. Lesung 

 
277/16-
21 

3 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den 
Zeitraum 2017 – 2021 – 1. Lesung 

 
282/16-
21 

4 Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule -Sophie-Opel-
Schule Rüsselsheim- 
hier: Entscheidung über Ankauf oder Anmietung der 
Interimsmaßnahme II 
Bezug: DS-Nr.: 207/16-21  
(Erforderlichkeit weiterer Interimsmaßnahmen – Ziffer 1),  
(Befestigung des Außengeländes der Grundschule Hasengrund – 
Ziffer 6) 

 
283/16-
21 

5 Umgestaltung Außengelände Grundschule Hasengrund im 
Zusammenhang mit der Errichtung einer neuen Kooperativen 
Gesamtschule –Sophie-Opel-Schule Rüsselsheim- 
Bezug: DS-Nr. 207/16-21 (Umgestaltung des Außengeländes der 
Grundschule Hasengrund – Ziffer 6 sowie Prüfantrag zum 
Fußballkäfig) 

 
284/16-
21 

6 Lucas-Cranach-Straße/Ecke Waldweg, Errichtung einer 
Kindertageseinrichtung für Kinder ab drei Jahren mit vier Gruppen 
hier: Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen 
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DS-NR. TOP 
 
286/16-
21 

7 Ausgabe von Kies auf dem Waldfriedhof 
Bezug: Antrag Nr. 19 der WsR-Fraktion vom 14.11.2017 

 
 8 Anfragen und Mitteilungen 
 
 

Nichtöffentlicher Teil 
 
 

J. Walczuch 

Vorsitzender 
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Rüsselsheim, den 28.02.2018 
 
 
 
 

NIEDERSCHRIFT 

 
der öffentlichen Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 

 
vom Donnerstag, den 01.02.2018 um 18:00 Uhr 

 
 

 „A“ 

 
TOP 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 
 
Die Niederschrift über die 14. Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 
07.12.2017 wird einstimmig genehmigt. 
 
 

TOP 2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 – 1. Lesung 

DS-Nr. 276/16-21 
 

S. 812 Produkt 090146090 Kinderspielplätze 
Herr Stadtv. Walczuch regt die Darstellung von Kennzahlen an. 
 
S. 826 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Position 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 
Herr Stadtv. Jacobi fragt an, warum der Ansatz 2018 so hoch ist. 
 
S. 852 Produkt 100236500 Festungsanlage 
Frau Stadtv. Conrad-Rothengatter fragt nach dem Rahmenplan zur Festung. 
Herr Stadtrat Kraft wird der WsR ein Exemplar zukommen lassen. 
 
S. 828 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 
Bezeichnung 1001^8820AA Unbebautes Grundvermögen – Ankauf von Grundstücken 
Herr Stadtv. Stahl fragt an, ob in den niedrigen Ansätzen die Eselswiese dabei ist. 
Das Thema sollte genauer erläutert werden. 
 
S. 876 Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung 
Position 9601100 Kosten aus Leistungsverrechnung 
Frau Stadtv. Steinborn fragt an, wieso der Ansatz 2018 um 160.000 € nach oben geht. 
 
S. 875 Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung 
Position 5112100 SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 
Herr Stadtv. Ohlert fragt an, wie der Ansatz für 2018 zu erklären ist. 
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S. 887 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Position 7175600 Kostenerstattung Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 
Herr Stadtv. Walczuch fragt an, wie die Kostensteigerung zu erklären ist. 
 
S. 932 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftsplfege 
Position 6165572 Entschlammung Horlachgraben Becken 9 und 10 
Frau Stadtv. Conrad-Rothengatter fragt an, ob für das Waldschwimmbad eine 
Entschlammung geplant ist. 
 
S. 950 Produkt 130375000 Bestattungswesen 
Position 7175600 Kostenerstattung Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 
Herr Stadtv. Walczuch fragt an, wie die Kostensteigerung zu erklären ist. 
 
S. 726 Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße 
Position 6701700 Miete (Photovoltaikanlagen) 
Herr Stadtv. Schneckenberger fragt an, wie viel an Stromkosten durch die Anlage 
eingespart werden. 
Position 6058000 Heizkosten (Öl und Gas) 
Herr Stadtv. Ohlert merkt an, dass die verwendeten Brennstoffe, z. B. Pellets, auch 
dargestellt werden sollten. 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat die Haushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2018 in 1. Lesung beraten. 
 
 

TOP 3 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den 

Zeitraum 2017 – 2021 – 1. Lesung 

DS-Nr. 277/16-21 
 

S. 1069 Brandschutz – Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 
Herr Stadtv. Schneckenberger fragt an, ob das neue Feuerwehrfahrzeug schon abgebildet 
ist. 
 
S. 1070 Eichgrundschule – Neues Dach (Ersatz Glasdach) Planungskosten 
Herr Stadtv. Walczuch fragt an, wie hoch die Ausführungskosten kommen können. 
 
S. 1074 Unbebautes Grundvermögen 
Herr Stadtv. Schneckenberger fragt an, wie die hohen Beträge zu erklären sind. 
 
S. 1071 Sophie-Opel-Schule 
Herr Stadtv. Walczuch fragt nach den Kosten zur Sophie-Opel-Schule, im Hinblick auf den 
Beschluss zur Kostenreduzierung. 
Es sollte eine Gesamtschau der Kosten für das Projekt Sophie-Opel-Schule aufgestellt 
werden. 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat die Finanzplanung (Investitions- 

und Finanzplan) für den Zeitraum 2017 – 2021 in 1. Lesung beraten. 
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TOP 4 Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule -Sophie-Opel-

Schule Rüsselsheim- 

hier: Entscheidung über Ankauf oder Anmietung der 

Interimsmaßnahme II 

Bezug: DS-Nr.: 207/16-21  

(Erforderlichkeit weiterer Interimsmaßnahmen – Ziffer 1),  

(Befestigung des Außengeländes der Grundschule Hasengrund – 

Ziffer 6) 

DS-Nr. 282/16-21 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss beschließt, da noch Beratungsbedarf besteht, 
dass die Abstimmung der Vorlage in der Stadtverordnetenversammlung erfolgen soll. 
 

 

TOP 5 Umgestaltung Außengelände Grundschule Hasengrund im 

Zusammenhang mit der Errichtung einer neuen Kooperativen 

Gesamtschule –Sophie-Opel-Schule Rüsselsheim- 

Bezug: DS-Nr. 207/16-21 (Umgestaltung des Außengeländes der 

Grundschule Hasengrund – Ziffer 6 sowie Prüfantrag zum 

Fußballkäfig) 

DS-Nr. 283/16-21 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat die DS 283 beraten und beschließt, 

da noch Beratungsbedarf besteht, dass die Abstimmung des Änderungsantrages 

und der Vorlage in der Stadtverordnetenversammlung erfolgen soll. 
 
Protokollnotiz: 
Frau Stadtv. Schmitz-Henkes fragt an, wie hoch der Ballfangzaun für den Bolzplatz, 
Fußballkäfig, gemäß DIN sein muss. 
 

 

TOP 6 Ausgabe von Kies auf dem Waldfriedhof 

Bezug: Antrag Nr. 19 der WsR-Fraktion vom 14.11.2017 

DS-Nr. 286/16-21 
 

Dem Ausschuss liegt ein Änderungsantrag der WsR-Fraktion vom 31.ö01.2018 zur DS 
286 vor. 
Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag bei 2 ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 3 
Stimm-Enthaltungen mit Mehrheit ab. 
 

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

 

TOP 7 Anfragen und Mitteilungen 
 
Herr Stadtrat Kraft teilt mit, dass für das künftige Sportgelände hinter der Sophie-Opel-
Schule das Wäldchen im Februar gerodet wird. 
Herr Stadtrat Kraft teilt mit, dass an der Alexander-von-Humboldt-Schule für die 
Feuerwehrumfahrt im Februar Bäume gefällt werden. 
 
Frau Stadtv. Schmitz-Henkes fragt an, wie lange der Fußgängerüberweg in der Mainzer 
Straße, am Opel-Übergang, noch eingehaust ist. Der Bereich ist sehr schlecht einsehbar. 
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Herr Stadtv. Schleidt fragt an, ob es rechtens ist, dass der Radweg in Königstädten, hinter 
dem Horlachgraben im Bereich des Bauplatzes Hyundai, von LKWs genutzt wird. 
 
Herr Stadtv. Kleinböhl fragt nach dem Sachstand zur Prüfung Schild am Mainuferweg 
(Rad- Fußweg). 
 
Herr Stadtv. Stahl regt an, dass im Bereich der Stadtkirche Richtung Friedensplatz die 
Abbiegesituation (nach rechts) klarer gekennzeichnet wird, da zum Teil sehr kurzfristig ein 
Spurwechsel erfolgt. 
 
Herr Stadtv. Schneckenberger teilt mit, dass zu den durchgeführten Baumfällungen in 
Königstädten (Linde Bismarckplatz, 7 Bäume am Horlachgraben) keine Einbindung des 
Ortsbeirates Königstädten stattgefunden hat. Der Ortsbeirat ist einzubeziehen und es sind 
die Bäume gemäß Baumschutzsatzung zu ersetzen. Kann der Magistrat dies zukünftig 
gewährleisten? 
Herr Stadtrat Trapp teilt mit, dass es um Haftungsfragen geht und bei Gefahr schnell 
gehandelt werden muss. Wenn umfangreiche Baumfällungen anstehen kann dies im 
Ortsbeirat berichtet werden. 
Herr Stadtrat Kraft teilt mit, dass Ersatzpflanzungen durchgeführt werden. 
Herr Stadtv. Schneckenberger erläutert die Vorgehensweise zu Baumfällungen an der 
Horlache in Königstädten und teilt mit, dass die zwei Ersatzbäume nicht mehr da sind. 
 
Herr Stadtv. Ohlert stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung: 
Der Tagesordnungspunkt ist zu beenden, da die Erörterungen zu den Baumfällungen 
nicht dem Tagesordnungspunkt entsprechen. 
Der Ausschuss lehnt den Antrag bei 4 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen mit Mehrheit ab. 
 
Herr Stadtv. Schneckenberger teilt mit, dass die Elsa-Brändström-Allee im Bereich der 
WfB Mängel aufweist und die Ausfahren oft zugestellt werden. 
Herr Stadtrat Kraft teilt mit, dass ein Brief der WfB eingegangen ist und entsprechend 
beantwortet wird. 
 
Herr Stadtv. Schneckenberger fragt nach dem Sachstand zum Grundstück „Canadian-
Club“. 
Herr Stadtrat Kraft beantwortet die Frage im nichtöffentlichen Teil. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Haushaltssatzung 2018 
 

 
M-Nr.: 335/17 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem 
Haushaltsplan für das Jahr 2018 zur Beratung und Beschlussfassung vor. 
 
 
Begleitinformation: 
 
Nach dem Terminplan ist die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 
2018 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 22.03.2018 vorgesehen. 
 
Die Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in der 
Einbringssitzung am 14.12.2017 zugestellt. 
 
Rüsselsheim am Main, den 12.12.2017 
 
 
 
Dennis Grieser 
Bürgermeister 
 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 276/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2017 - 
2021 
 

 
M-Nr.: 336/17 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2017- 2021 wird beschlossen. 
 
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass: 
 

- die Vorgaben der Aufsichtsbehörde hinsichtlich der Höhe der Neuverschuldung in Höhe 
der Tilgungsleistungen eingehalten werden,  

 
- die in Aussicht gestellten weiteren Kreditermächtigungen zur Umsetzung des 

Schulentwicklungsplanes, zu der Abarbeitung des Sanierungsstaus in den Schulen und 
für den Neubau des Sportbades unter dem Vorbehalt der Einhaltung des Abbaupfades 
stehen. 

 
- Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramms II in Höhe von 7,2 Mio. € für 

Maßnahmen der Schulinfrastruktur zu verwenden sind, 
 
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Finanzplan für den Zeitraum 2017 – 2021 zur 

Kenntnis. Aufgrund der erwarteten Erträge und Aufwendungen werden die Vorgaben des 
Entschuldungsfonds in den Jahren 2019 bis 2021 ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen 
eingehalten. 

 
4. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass nach derzeitigem 

Erkenntnisstand Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung und der 
Gemeindehaushaltsverordnung erwartet werden. Danach sind die ordentlichen 
Tilgungsleistungen ebenfalls aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren. Da die 
liquiditätsmäßigen Überschüsse die Tilgungsleistungen nur zum Teil abdecken, werden 
weitere Konsolidierungsbeschlüsse zu fassen sein. 

 
 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 277/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



1. Ergebnishaushalt 
 
Mit der vorgelegten Planung wird der gesetzlichen Verpflichtung aus der Hessischen 
Gemeindeordnung zur Erstellung einer mittelfristigen Finanzplanung Rechnung getragen. Die 
Finanzplanung basiert auf den aktuellsten Erkenntnissen der November-Steuerschätzung und den 
Orientierungsdaten des Landes Hessen. 
 
Die Finanzplanung wird im Wesentlichen durch folgende Rahmenbedingungen 
bestimmt: 
 
 
Gewerbesteuer 
 
Das Gewerbesteueraufkommen in den Planungsjahren musste aufgrund der aktuellen Entwicklung 
und Erwartungen reduziert werden in: 
 
2019  von 33 Mio. €  auf 24 Mio. € 
2020 von 34 Mio. €  auf 25 Mio. € 
2021 neu 26 Mio. € 
 
 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
 
Die Berechnungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basieren auf der Grundlage der 
November-Steuerschätzung und den aktuellen Orientierungsdaten des Landes. 
Für die Jahre 2018 bis 2020 gelten neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Anteils der 
Einkommenssteuer auf die hessischen Kommunen. Die Schlüsselzahl hat sich erstmals seit Anfang 
der 90iger Jahre wieder erhöht. Die Erhöhung beträgt 1%. Dies bedeutet im Schnitt eine zusätzliche 
Ertragssteigerung von rd. 0,3 Mio. € pro Jahr. 
 
 
Kommunaler Finanzausgleich  
 
Die Berechnungen des kommunalen Finanzausgleiches basieren auf den Orientierungsdaten des 
Landes.  
Da die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 für die Berechnung noch nicht vorliegen, wurde 
die Schlüsselzuweisung mit Einwohnerzuwächsen aus der eigenen Fortschreibung berechnet. 
Danach steigen die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2019 bis 2021 von  
49,1 Mio. € auf 56,1 Mio. €. 
 
 
Kreisumlage 
 
Die Kreisumlage wird weiter mit einem Hebesatz von 39,2% kalkuliert. Sie steigt im Zeitraum 2019 
– 2021 von 26,8 Mio. € auf 29,7 Mio. €.  
Sollte der Hebesatz, wie vom Kreis beabsichtigt, auf 40,7% angehoben werden, entstehen 
dauerhaft Mehraufwendungen von rd. 1,0 Mio. €. 
 



 
Personalaufwendungen  
 
Bei den Personalaufwendungen wurde eine gesetzliche bzw. tarifvertragliche  
Steigerung ab 2018 von jährlich 2 % berücksichtigt. Darin enthalten ist der voraussichtliche 
Personalmehrbedarf für zusätzlich noch zu errichtende Kinderbetreuungseinrichtungen. 
 
 
Transferaufwendungen  
 
Weitere Kosten- und Fallsteigerung. Der Planwert 2017 mit 15,1 Mio. € wurde zu gering kalkuliert. 
Aktuell werden für 2017 Aufwendungen von 17 Mio. € erwartet. 
 
 
Zinsaufwendungen 
 
Investitionsfinanzierung 
 
Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden in den Jahren 2019 bis 2021 aufgrund von 
zusätzlichen Kreditneuaufnahmen insbesondere zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen 
im Schulbereich von 3,4 Mio. € auf 4,7 Mio. € steigen. Dabei ist eine „worst-case“ Betrachtung mit 
einem Zinsanstieg auf bis zu 3,5 % im Jahr 2021 unterstellt worden. 
 
 
Kassenkredite 
 
Das Land Hessen beabsichtigt ab dem 01.07.2018 den Kommunen und Landkreisen die 
Kassenkreditverbindlichkeiten aus der Ergebnishaushaltsfinanzierung im Rahmen einer 
„Hessenkasse“ abzulösen. Damit entfallen die Zinszahlungen und das Zinsrisiko für alle bisher 
aufgelaufenen Kassenkreditverbindlichkeiten in einem Volumen von rd. 200 Mio. €. 
Im Gegenzug hat die Stadt für 30 Jahre einen Betrag von 1,6 Mio. € jährlich als Tilgungsbetrag zu 
leisten (25 € pro Einwohner). Dieser Betrag ist im Finanzhaushalt ab 2019 veranschlagt. 
 
 
Abbaupfad im Rahmen des Entschuldungsfonds 
 
Im Rahmen des Entschuldungsfonds wurden mit dem Land ein Abbaupfad und maximale 
jahresbezogene Defizite im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2014 vertraglich vereinbart. 
In den Jahren 2014 bis 2017 werden die Vorgaben aus dem Abbaupfad eingehalten. 
 
Im Haushaltsjahr 2018 wird die Vorgabe aus dem Schutzschirm von rund 12,4 Mio. € um rund 3,6 
Mio. € in der Planung überschritten werden.  
Trotz dieser Überschreitung der Defizitvorgabe auf der Planungsebene ist eine 
Haushaltsgenehmigung zu erwarten, da gemäß § 5 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des 
Schutzschirmgesetzes eine temporäre Überschreitung unschädlich ist, sofern in den bisherigen 
Jahren bereits höhere Konsolidierungsbeiträge erbracht wurden und in der Finanzplanung ebenfalls 
eine Einhaltung der Defizitobergrenze für die Folgejahre prognostiziert wird. 
 



 
Diese Voraussetzungen wurden erfüllt, was aus folgender Übersicht deutlich wird: 
 
 
Jahr     Vorgabe Schutzschirm         Finanzplanung/Ergebnis       Unterschreitung 
 
2014              14,8 Mio. €    0 €                        14,8 Mio. € 
 
2015              19,5 Mio. €                      17,4 Mio. €                        2,1 Mio. € 
   
2016              16,9 Mio. €                      12,8 Mio. €                          4,1 Mio. € 
 
2017              14,7 Mio. €                      12,7 Mio. €                       2,0 Mio. € 
 
2018              12,4 Mio. €                      16,0 Mio. €                        ./.3,6 Mio. € 
 
2019              10,1 Mio. €                        9,8 Mio. €                            0,3 Mio. € 
 
2020                4,9 Mio. €                        4,2 Mio. €                           0,7 Mio. € 
 
2021                2,2 Mio. €                         2,0 Mio. €                          0,2 Mio. € 
 
 
2. Finanzhaushalt und Investitionsprogramm 
 
Mit dem Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019 bis 2021 sind  
 
 Auszahlungen von 124,5 Mio. €  
vorgesehen 
 
Der Schwerpunkt mit 94,2 Mio. € liegt im Schulbereich.  
Zur Umsetzung des Schulentwicklungsplanes und zur Abarbeitung des Sanierungsstaus werden 
damit rund 75% des Gesamtinvestitionsvolumens gebunden.  
 
Das verbleibende Viertel wird benötigt für: 
 

- Maßnahmen der Abwasserbeseitigung in Höhe von rund 3,3 Mio. €. Diese werden über die 
Abwassergebühren finanziert. 

 
- Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung in Höhe von rund 9,8 

Mio. €. Die Auswirkungen aus der möglichen Einführung einer Straßenbeitragssatzung sind 
noch nicht berücksichtigt. 

 
- Neubau Kindertagestätte Hessenring 70 in Höhe von rund 3,9 Mio. € 

 
- Restfinanzierung Projekt Sportbad in Höhe von 1,9 Mio. € 

 
- Ankauf von Grundstücken 3 Mio. € 

 
- EDV, Fahrzeuge, Inventar in Höhe von 4,0 Mio. € 

 
 



 
Im gleichen Zeitraum werden Einzahlungen für Investitionen aus Zuschüssen, 
Grundstücksverkäufen, Tilgungsrückflüssen u.ä. in Höhe von 10,8 Mio. € erwartet.  
 
Zur Finanzierung der verbleibenden Auszahlungen wird ein Kreditvolumen von  
113,7 Mio. € benötigt. Darin enthalten ist ein Kreditbetrag von 1,2 Mio. € aus dem 
Kommunalinvestitionsprogramm II.  
 
Bereits mit der Haushaltsgenehmigung 2015 hat die Aufsichtsbehörde eine zusätzliche 
Kreditermächtigung von rund 100 Mio. € für die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes und für 
unabweisbare Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich in Aussicht gestellt. Diese 
Inaussichtstellung wurde mit der Forderung verknüpft, dass die Vorgaben aus dem Schutzschirm 
eingehalten und die Defizitreduzierungen gemäß Abbaupfad umgesetzt werden. Diese Vorgaben 
wurden bisher realisiert. 
 
Aufgrund der derzeitigen Finanzplanung zeichnet sich jedoch ab, dass der Finanzbedarf zur 
Umsetzung des Schulentwicklungsplanes und für unabweisbare Sanierungs-maßnahmen im 
Schulbereich deutlich zunehmen wird. Hinzu kommt der stark angestiegene Bedarf an zusätzlichen 
Kinderbetreuungsplätzen die derzeit nur mit Planungskosten im Investitionsprogramm enthalten 
sind. Über den zusätzlichen Finanzbedarf sind weitere Abstimmungsgespräche mit der 
Aufsichtsbehörde zu führen. 
 
Rüsselsheim am Main, den 12.12.2017 
 
 
 
Dennis Grieser 
Bürgermeister 
 













































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule -Sophie-Opel-Schule 
Rüsselsheim- 
hier: Entscheidung über Ankauf oder Anmietung der Interimsmaßnahme II 
Bezug: DS-Nr.: 207/16-21  
(Erforderlichkeit weiterer Interimsmaßnahmen – Ziffer 1),  
(Befestigung des Außengeländes der Grundschule Hasengrund – Ziffer 6) 
 

 
M-Nr.: 23/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Kenntnisnahme 
und Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Gegenüberstellung der Kosten eines temporären  
7-zügigen Kauf- bzw. Mietgebäudes sowie die mit einem Kauf verbundene Möglichkeit einer 
Nachnutzung für die Bildungslandschaft Rüsselsheims zur Kenntnis. 
 
II. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
1. Den Kauf des Gebäudes in Abhängigkeit vom Ergebnis der Submission, bei derzeit 

angenommenen Kosten in Höhe von 2,77 Mio. € Brutto.  
 
2. Die Auftragsvergabe zum Kauf des temporären Gebäudes in seiner Sitzung am 08.03.2018 

an den PBUA zu übertragen. 
 
3. Nach der temporären Nutzung des Gebäudes als Interim II SOS soll dieses dauerhaft für die 

Bildungslandschaft Rüsselsheims zur Verfügung stehen (u.a. Abdeckung des künftigen 
Erweiterungsbedarfs der Grundschule Hasengrund – Ganztagsangebot). Für die Nutzung 
legt der Magistrat den Stadtverordneten, in Abstimmung mit den Nutzern*innen, ein Konzept 
vor. 
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4. Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung eine neue Beschlussfassung zur 
dauerhaften Herrichtung des Außengeländes der Grundschule Hasengrund vor. Bisher 
etatisierte Mittel zur temporären Nutzung aus der DS 207/16-21 sind bei der künftigen 
Finanzierung zu berücksichtigen. 

 
 
Begründung 
 
A.  Beschlusshistorie 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 07.09.2017 mit der DS-Nr. 207/16-21 (Errichtung einer 
neuen kooperativen Gesamtschule, Erforderlichkeit weiterer Interimsmaßnahmen) unter Ziffer 1 des 
Beschlussnachtrags beschlossen, eine temporäre Lösung zur Unterbringung von Schülern und 
Schülerinnen am Standort auf der asphaltierten Fläche zwischen der Grundschule Hasengrund und 
dem sogenannten „Wäldchen“ für einen 7-zügigen Jahrgang der Sophie-Opel-Schule zu errichten.  
 
B.  Ziel 
Das Ziel ist, in Abstimmung mit den Nutzern*innen, bis zur Fertigstellung des 1. Jahrgangshauses 
und zur Aufrechterhaltung des parallel stattfindenden Schulbetriebs der Friedrich-Ebert- und der 
Sophie-Opel-Schule, eine weitere Beschulung von Schülerinnen und Schülern der Sophie-Opel-
Schule zu ermöglichen. 
 
C.  Ergebnis /Prüfung 
Das 7-zügige Gebäude wird am Standort zwischen Grundschule Hasengrund und „Wäldchen“ 
aufgestellt (Anlage 1). Das eingeschossige Gebäude wird in Anlehnung an das bestehende 
Interimsgebäude auf dem Siedlerplatz für eine Jahrgangsstufe konzipiert. Die Größe und 
Ausstattung orientiert sich weitestgehend am beschlossenen pädagogischen Raumfunktionsbuch. 
Die Küche (inkl. der erforderlichen Sozialräume) wird nicht realisiert. Das Essen wird in der 
benachbarten temporären Anlage der Sophie-Opel-Schule zubereitet und durch den Caterer zum 
neuen Gebäude gebracht. Die Essensausgabe erfolgt in den Marktplätzen. 
 
Die Pausenhoffläche wird mit einer Schwarzdecke überzogen und wird gemäß dem beiliegenden 
Lageplan zum Kurt-Schumacher Ring verortet (Anlage 2). Das Gebäude wird zur barrierefreien 
Erschließung über eine Rampe erschlossen. Eine barrierefreie WC-Anlage kommt zur Ausführung. 
Die Beheizung des Gebäudes erfolgt durch einen Anschluss an die bestehende Grundschule 
Hasengrund, die nach einer Prüfung ausreichend Heizreserven besitzt.   
 
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Anlage zwischen einer Kauf- bzw. einer Mietanlage kommt 
zu dem Ergebnis, dass sich der Kauf des Gebäudes in Höhe von ca. 2,77 Mio. € Brutto ab einer 
Standzeit von ca. 3 ½ Jahren als die wirtschaftlichere Variante darstellt. Im Vergleich dazu stellen 
sich die Kosten der Miete bei einer Standzeitbetrachtung von 2 Jahren i.H. von rund 2,1 Mio. € 
Brutto, bei 3 Jahren i.H. von rund 2,6 Mio. € Brutto und bei 4 Jahren i.H. von rund 3,05 Mio. € Brutto 
dar (Anlage 3).  
 
Die Ausschreibung sieht aus zwei Gründen den Kauf des Gebäudes vor. Zum einen lässt ein Kauf 
die zukünftige Nutzung des Gebäudes für die Bildungslandschaft Rüsselsheims, mit geringem 
planerischem Aufwand, zu. So hat etwa der Austausch mit der Schulgemeinde Hasengrundschule 
einen zukünftigen Bedarf bei der Ganztagsschule ergeben. Möglich ist auch eine Nutzung zur 
Kompensation des aktuellen vorhandenen dringenden Platzbedarfs im Kitabereich. Zum anderen ist 
die Abbildung im Finanzhaushalt einfacher vorzunehmen als im Ergebnishaushalt.  
 



Der Ankauf und die dauerhafte Nutzung des Gebäudes bedeuten, dass die ursprünglich mit der DS 
207/16-21 geplanten und etatisierten temporären Lösungen für den Ausweichpausenhof der 
Grundschule Hasengrund nur bedingt geeignet sind. In Abstimmung mit der Schulgemeinde der 
Grundschule wird daher eine zum künftigen Ganztagsangebot passende Gestaltung des 
Schulgeländes geplant. Die damit einhergehende dauerhafte Verlagerung des befestigten 
Pausenhofs muss mit einer veränderten Planung und Kostenberechnung erneut zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 
Die Vergabe des Gebäudes muss zur Sicherstellung des Eröffnungstermins zum Schuljahr 
2018/2019 dringend bis zum 08.03.2018 erfolgen. Aufgrund dieser Dringlichkeit beauftragt die 
Stadtverordnetenversammlung den Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 
08.03.2017 per Tischvorlage bei einer zu erwartenden Vergabehöhe über 500.000 €. 
 
D. Zeitplanung  
 

Meilensteine Termin 
 

Versand Leistungsverzeichnis (öffentliche Ausschreibung) 07.02.2018 

Submission 22.02.2018 

Magistratsvorlage,                                                    
(Tischvorlage, Weiterleitung an den PBUA) 

06.03.2018 

PBUA                                  (Beauftragung) 08.03.2018 

Erschließungsarbeiten ca. Mitte April 2018 

Aufbau der Anlage / Innenausbau, parallel Außenanlagen ca. Mitte Juni 2018 

Möblierung ca. Mitte Juli 2018 

Unterrichtsbeginn 03.08.2018 

 
E. Finanzierung  
Die Mittel sind dem Haushaltsplanentwurf 2018 entsprechend anzupassen. 
 
Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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Anlage 3

Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule-Sophie-Opel-Schule Rüsselsheim

hier: Umsetzung Interimsmaßnahme II

Vergleich Kauf-Miete

Kauf Miete 2 Jahre Miete 3 Jahre Miete 4 Jahre 

KG 300 - Baukonstruktion 1.730.000,00 €   995.000,00 €      1.492.000,00 €   1.977.000,00 €   

KG 400 - Techn. Anlagen 428.000,00 €      458.000,00 €      458.000,00 €      458.000,00 €      

KG 500 - Außenanlagen 40.000,00 €        40.000,00 €        40.000,00 €        40.000,00 €        

KG 700 - Baunebenkosten 440.000,00 €      440.000,00 €      440.000,00 €      440.000,00 €      

Puffer 132.000,00 €      132.000,00 €      132.000,00 €      132.000,00 €      

Gesamtsumme 2.770.000,00 €  2.065.000,00 €  2.562.000,00 €  3.047.000,00 €  





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Umgestaltung Außengelände Grundschule Hasengrund im Zusammenhang mit 
der Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule –Sophie-Opel-Schule 
Rüsselsheim- 
Bezug: DS-Nr. 207/16-21 (Umgestaltung des Außengeländes der Grundschule 
Hasengrund – Ziffer 6 sowie Prüfantrag zum Fußballkäfig) 
 

 
M-Nr.: 9/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Kenntnisnahme 
und Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
I. Kenntnisnahme 

 
1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der derzeitige Schulhof der 

Grundschule Hasengrund nicht nur provisorisch durch die Nutzung für das Interimsgebäude 
II sondern für die Abdeckung des künftigen Erweiterungsbedarfs der Grundschule 
Hasengrund (Ganztagsangebot) überplant und umgestaltet wird. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass durch die dauerhafte 
Inanspruchnahme des derzeitigen Schulhofes auch eine dauerhafte Lösung für die 
Neugestaltung des Schulhofes als eigenständiges Projekt angegangen werden muss. Die - 
vor allem zeitlichen - Belange des Interims sind dabei mit einzubeziehen.  

3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Entwurf für die Umgestaltung des 
Außengeländes der Grundschule Hasengrund zur Kenntnis. 
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II. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die folgenden Punkte: 
 

1. Das Außengelände der Grundschule Hasengrund wird mit einem Budget von 800.000 Euro 
dauerhaft umgestaltet. Dabei sind die folgenden Bausteine enthalten: 
a. Als Ersatz für die durch das Interimsgebäude II in Anspruch genommene befestigte 

Fläche vor dem Zugang zur Schule wird nach Abstimmung mit der Schulgemeinde eine 
Fläche südlich des Schulgebäudes als Schulhof hergerichtet (Pflaster). Die Fläche wird 
mit Sitzstufen und einer Rampe zur barrierefreien Erschließung an das vorhandene 
Gelände angebunden. Die Kosten hierfür betragen rund 540.000 Euro brutto. 

b. Bolzplatz mit Asphaltbelag und Ballfangzaun (Kosten von rund 170.000 Euro brutto)  
c. Erweiterung des Parkplatzes (Kosten von rund 90.000 Euro brutto)  

2. Für den 1. Bauabschnitt (Schulhof) wird ein Betrag von 540.000 Euro nachträglich für den 
Haushalt 2018 angemeldet. Die Errichtung des Schulhofes ist für die Weiterführung 
notwendiger Aufgaben unaufschiebbar und daher nach § 99 HGO zulässig.  

3. Die Auftragsvergabe für die Baumaßnahmen des 1. Bauabschnittes (Schulhof) wird an den 
Magistrat übertragen. 

4. Für den 2. und 3. Bauabschnitt (Bolzplatz und Parkplatz) werden Mittel in Höhe von 260.000 
Euro für den Haushalt 2019 angemeldet.  

5. Die Stadtverordnetenversammlung stellt fest, dass der Prüfantrag an den Magistrat („Für die 
Hasengrundschule wird ein sog. Fußballkäfig erstellt“) in die Umgestaltung des 
Außengeländes eingeflossen und somit erledigt ist. 

 
 
Begründung 
 
A. Beschlusshistorie 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 07.09.2017 mit der DS-Nr. 207/16-21 (Errichtung einer 
neuen kooperativen Gesamtschule, Erforderlichkeit weiterer Interimsmaßnahmen) unter Ziffer 6 
beschlossen, dass „bis zum Baubeginn des Interimsgebäudes … in Absprache mit der 
Schulgemeinde der Grundschule Hasengrund ein Teil des Außengeländes befestigt (Ausführung: 
Asphaltierte Fläche) (wird), um die berechtigten Belange der Grundschule zu berücksichtigen und 
ihre Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“. Weiter wurde dem Magistrat ein 
Prüfauftrag für die Erstellung eines sog. Fußballkäfigs erteilt. 
 
 
B. Ziel 
Das Ziel ist es, einerseits, zeitnah (vor Erstellung des Interims II) eine befestigte Fläche als 
Schulhof herzustellen und darüber hinaus, in einem zweiten Realisierungsabschnitt den Bolzplatz 
mit Asphaltbelag und Ballfangzaun sowie – zur Entlastung der Reinhard-Strecker-Straße – 
zusätzliche Stellplätze zu realisieren sowie im Zuge dieser Maßnahme das Außengelände für die 
künftigen Belange (Ganztagsangebot) so herzurichten, dass keine weiteren größeren Maßnahmen 
in nächster Zeit notwendig werden. 
 
 
C. Ergebnis /Prüfung 
Für das Interimsgebäude II wird die Pausenhoffläche der Grundschule Hasengrund in Anspruch 
genommen. Entgegen der ersten Überlegungen wird die derzeitige Schulhoffläche auch für die 
Abdeckung des künftigen Erweiterungsbedarfs der Grundschule Hasengrund (Ganztagsangebot) in 
Anspruch genommen. Hierdurch ist es notwendig auch eine dauerhafte Lösung für die 
Neugestaltung des Schulhofes als eigenständiges Projekt sofort anzugehen. Die - vor allem 
zeitlichen - Belange des Interims sind dabei mit einzubeziehen. Als Ersatz ist - in Abstimmung mit 
der Schulgemeinde der Grundschule Hasengrund – eine Fläche südlich des Schulgebäudes als 



Schulhof vorgesehen. Diese Fläche wird gepflastert und mit Sitzstufen und barrierefreier Rampe 
zum höher gelegen Eingangsbereich angebunden. Mit dieser Maßnahme muss unmittelbar nach 
Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung begonnen werden, um das Zeitziel 
(Herstellung vor Wegfall des derzeitigen Schulhofes) überhaupt noch erreichen zu können. 
 
Die Kosten hierfür einschließlich der Komplettierung des Pflasterweges rund um das Gebäude 
betragen voraussichtlich 540.000 Euro.  
 
Für den Bolzplatz mit Asphaltfläche und Ballfangzaun wurde ein Standort östlich des 
Schulgebäudes gefunden. Die Stellplatzanlage kann von 12 auf 24 Stellplätze erweitert werden. Für 
beide Maßnahmen sind Kosten in Höhe von 260.000 Euro kalkuliert, die für 2019 im Haushalt bereit 
zu stellen sind. Ziel ist eine Realisierung in den Sommerferien 2019. 
 

D. Zeitplanung  
 

Meilensteine Termin 
 

StVV-Beschluss  22.02.2018 

Beginn der weiteren Planungsleistungen + HAD Verfahren 
für die Bauleistungen des Pausenhofes 

03/2018 

Bau des neuen Pausenhofes  04-07/2018 

Bau von Bolzplatz und Parkplatzerweiterung Sommer 2019 

 
Zur Einhaltung des Zeitplanes ist es notwendig, dass die Auftragsvergabe (voraussichtlich zwischen 
250.000 Euro und 500.000 Euro) vom PBUA an den Magistrat delegiert wird. 
 

E. Finanzierung  
 
Im Haushalt 2018 sind unter der Investitionsnummer 03012117AE 50.000 Euro für die Grundschule 
Hasengrund – Außengelände eingestellt. Daher sind für den neuen Pausenhof zusätzliche Mittel in 
Höhe von 490.000 Euro sind für den Haushalt 2018 nach zu melden, für 2019 sind die Mittel in 
Höhe von 260.000 Euro entsprechend anzumelden. 
 
Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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Betreff: Ausgabe von Kies auf dem Waldfriedhof 
Bezug: Antrag Nr. 19 der WsR-Fraktion vom 14.11.2017 
 

 
M-Nr.: 10/18 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehenden Bericht zur Kenntnisnahme 
zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Historie: 
 
Der Kies/Splitt (früher Bessunger heute roter Porphyr, Körnung 2 – 5 mm) wird seit über 30 Jahren 
auf dem Waldfriedhof sowie den Friedhöfen Königstädten und Bauschheim abgegeben. 
  
Am Anfang erfolgte die Kies/Splittabgabe kostenpflichtig (3 Schaufeln für 1,- DM).  
Die kostenintensive Kiesabgabe gegen Entgelt (Einsatz von 2 Personen) wurde vor ca. 16-17 
Jahren (Anfang 2000) eingestellt. 
 
Die Umstellung von wöchentlicher zu monatlicher Abgabe wird seit 2015 auf dem Waldfriedhof 
praktiziert. Die Friedhöfe Königstädten und Bauschheim wurden schon immer monatlich beliefert.  
 
Mengenverteilung: 
 
Auf dem Waldfriedhof werden monatlich (jeden ersten Dienstag) 2- 3 Kleincontainer mit 1,5 – 2 
Kubikmeter Kies/Splitt kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 
Die Friedhöfe Königstädten (jeden ersten Montag) und Bauschheim (jeden letzten Montag) erhalten 
monatlich jeweils einen Kleincontainer mit ca. 0,75 Kubikmeter Kies/Splitt. 
 
Menge/Kosten: 
 
Vor der Umstellung (Waldfriedhof, von wöchentlich zu monatlich) wurden pro Jahr ca. 80   Tonnen 
Kies/Splitt zum Preis von 2.500,- € angeschafft. Die aktuelle Bezugsmenge beträgt  ca. 50 Tonnen 
zum Preis von ca. 1.700,- €. 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 286/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



 
Sonderregelungen für Kies/Splittabgabe: 
 
Grabnutzungsberechtigte die aus beruflichen oder privaten Gründen die Termine der 
Kies/Splittabgabe nicht wahrnehmen können, bekommen in Absprache mit der Friedhofs-
verwaltung die Möglichkeit einer Sonderabholung auf dem Friedhof am Waldweg. 
 
Beschwerden zur Kies/Splittabgabe: 
 
Die Beschwerden haben sich in den letzten Jahren drastisch reduziert. Die jährliche Anzahl von  
2 – 5 Beschwerden konnten durch Sonderabgaben von Kies/Splitt erledigt werden.  
 
Probleme: 
 
Die Verwendung von Kies/Splitt ist für die Friedhofspflege und Unterhaltung zwischenzeitlich nicht 
problemlos.  
 
Der eigentliche Zweck „Abstreuen von Grabrändern“ hat sich wesentlich verlagert.   
 
Nach Auskunft der AöR-Friedhofsmitarbeiter wird der Kies/Splitt überwiegend von Dauerkunden 
(gleicher Personenkreis) verwendet. Zwischenzeitlich haben sich auf dem Waldfriedhof schon 
einige Hochgräber entwickelt. Darüber hinaus wird teilweise Wegebau betrieben, was zur Folge hat, 
dass Nutzer von Rollstühlen und Rollatoren sich ihrerseits beklagen. Entsprechende 
Aufklärungsgespräche mit Gestaltungshinweisen zur Grabunter-haltung wurden von den 
Nutzungsberechtigten in Mehrzahl noch nicht angenommen.  
 
Im Übrigen wird bei Graböffnungen (im Rahmen einer Zubettung) vermehrt festgestellt, dass der 
Aushub in der Tiefe (20 – 30 Zentimeter) nur noch aus Kies/Splitt besteht. 
 
Fazit: 
 
Eine wöchentliche Abgabe von Kies/Splitt auf dem Waldfriedhof ist mit Mehrkosten von 800 – 1.000 
Euro pro Jahr verbunden und wird die v. g. Problematik verstärken. Die Abgabe von Kies/Splitt auf 
dem Rüsselsheimer Waldfriedhof soll im jetzigen Umfang beibehalten werden. 
 
 
 
 
Rüsselsheim am Main, den 16.01.2018 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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